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Thesenpapier

(Die Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz)

· Ein Staat ist Voraussetzung und Gegenstand einer Verfassung.
· Unter Verfassung versteht man die höchstrangige normative Aussage über die Grundprinzipien der Herrschafts- und Wertordnung im Staat. 
· Adolf Süsterhenn ist der geistige Vater der Verfassung in Rheinland-Pfalz.
· Die Grundrechte - müssen am Anfang stehen, damit dem Volk bewusst werde, dass es nun endlich wieder frei sei.
-
Die Deutschen würden, gleich ob Nazis, Kommunisten, Sozialisten oder Christen, wieder gegen Frankreich marschieren.

-
Der Wille der Westalliierten, eine neue demokratische Ordnung in ihren Zonen einzuführen und der Wille der Deutschen, an diesem Prozess freiwillig mitzuwirken, entsprachen einander.

-
Die Abschaffung des humanistischen Gymnasiums in Rheinland-Pfalz wäre heute im Gegensatz zu anderen Bundesländern verfassungswidrig.

· Das Naturrecht, das Subsidiaritätsprinzip und der Föderalismus sind Grundlagen der rheinland-pfälzischen Verfassung.

· Naturrechtler gehen davon aus, dass es bestimmte natürliche Rechte gibt, die von Gott ausgehen und für alle Menschen zu allen Zeiten gelten.

· Im Subsidiaritätsprinzip wird das Selbstbestimmungsrecht von Gemeinschaften, die unterhalb des Staates stehen festgehalten (z.B. Familien und Kommunen).

· Die Landesverfassung ist in zwei Hauptteile gegliedert. Der erste Teil beschäftigt sich mit den Grundrechten und Grundpflichten, der zweite mit Aufbau und Aufgaben des Staates. Die Reihenfolge soll die Bedeutung der Grundrechte unterstreichen.
· Die Verfassung von Rheinland-Pfalz wurde verhältnismäßig oft geändert, wobei zwei größere Veränderungen herauszustellen sind. Mit dem Bereinigungsgesetz von 1991 wurde die LV dem GG angepasst und veraltete Teile gestrichen. Die Verfassungsrevision von 2000 sollte die LV modernisieren.

· Bemerkenswert ist, dass die Todesstrafe und die Pflicht zur Verstaatlichung von Schlüsselunternehmen erst 1991 gestrichen wurden.
